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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Vor der Schlussabstimmung über die bereinigte Bürgerrechtsvorlage kam es im
Nationalrat allerdings noch zu einem frauenpolitischen Zwischenspiel. Bär (gp, BE)
plädierte für Rückweisung des Textes zur redaktionellen Überarbeitung. Sie begründete
ihren Antrag damit, dass mit der durchgängigen Verwendung der männlichen Formen
(mit dem einleitenden Verweis, dass damit auch die Frauen mitgemeint seien) nicht nur
die Frauen diskriminiert würden, sondern auch neue rechtliche Institutionen wie zum
Beispiel die Ehe zwischen Männern geschaffen werden, was wohl kaum in der Absicht
der Parlamentsmehrheit liegen dürfte. Nachdem der Präsident der
Redaktionskommission erklärte hatte, dass sich eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe
mit dem Problem der geschlechtsneutralen Formulierungen befasse, lehnte der Rat den
Rückweisungsantrag Bär mit 56 zu 70 Stimmen ab. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.03.1990
HANS HIRTER

Das revidierte Bürgerrechtsgesetz wird auf Anfang 1992 in Kraft treten. Neben der
Zulassung des Doppelbürgerrechts – diese Bestimmung wird bereits seit Ablaufen der
Referendumsfrist im Juli 1990 angewandt – bringt es als wichtigste Neuerung die
Abschaffung der bisher weltweit einzigartigen Regelung, dass Ausländerinnen durch
Heirat mit einem Schweizer das Bürgerrecht automatisch erworben haben. Für
ausländische Ehepartner beiderlei Geschlechts gilt künftig ein erleichtertes
Einbürgerungsverfahren. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.07.1990
HANS HIRTER

Privatrecht

Der Nationalrat beschloss als Zweitrat die Senkung des zivilrechtlichen Mündigkeits-
und Ehefähigkeitsalters von 20 auf 18 Jahre. Ein von der LP-Fraktion unterstützter
Nichteintretensantrag Stamm (cvp, LU), welche die Vorlage als überflüssig betrachtete
und zudem einen Abbau von Schutzbestimmungen für Jugendliche befürchtete, lehnte
der Rat deutlich ab. Keine Chance hatte aber auch ein Antrag Allenspach (fdp, ZH), die
Alterslimite für jugendliche Arbeitnehmer (mit Ausnahme der Lehrlinge), welche gemäss
Arbeitsrecht einen Sonderschutz geniessen, aber auch einer besonderen Aufsicht
unterstellt sind, ebenfalls von 20 auf 18 Jahre zu senken. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.10.1994
HANS HIRTER

Der Freiburger Nationalrat Jutzet (sp) möchte nach amerikanischem Vorbild das
Instrument der Sammelklage in Zivilrechtssachen einführen; er reichte dazu eine von
Vertretern der Interessenorganisationen der Mieter, der Konsumenten und der
Arbeitnehmer mitunterzeichnete Motion ein. Das im Tätigkeitsbereich dieser Verbände
bestehende Verbandsklagerecht ist gemäss Jutzet ungenügend, da es nur eine
gerichtliche Feststellung erreichen könne, für die gerichtliche Anerkennung von daraus
entstehenden Ansprüchen jedoch Einzelklagen notwendig seien. 4

MOTION
DATUM: 28.09.1998
HANS HIRTER

Die im Vorjahr von Jutzet (sp, FR) eingereichte Motion für die Einführung der
Sammelklage nach amerikanischem Vorbild in den Bereichen Arbeits-, Konsumenten-
und Mietrecht wurde von einigen bürgerlichen Parlamentariern bekämpft und ihre
Behandlung deshalb verschoben. 5

MOTION
DATUM: 19.03.1999
HANS HIRTER

Die Motion Jutzet (sp, FR), mit der eine Sammelklage in den Bereichen Arbeits-,
Konsumenten- und Mietrecht hätte eingeführt werden sollen, wurde abgeschrieben,
weil sie nicht innert der vorgesehenen Frist von zwei Jahren im Rat behandelt worden
war. Dies obwohl der Bundesrat beantragt hatte, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

MOTION
DATUM: 06.10.2000
MARC BÜHLMANN
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Für Diskussion sorgte eine parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL),
welche durch eine Änderung des ZGB eine Gleichstellung im Namen- und Bürgerrecht
erreichen wollte. Der 2003 eingereichten Initiative war 2004 im Nationalrat Folge
gegeben worden. Die zweijährige Frist zur Ausarbeitung eines Vorentwurfs wurde dann
2006 bis 2008 verlängert. Der 2009 vorgelegte Entwurf war von der grossen Kammer
dann allerdings an die Kommission zurückgewiesen worden. Diese legte bereits 2009
einen neuen Entwurf vor, den die grosse Kammer billigte. Diese überarbeitete Fassung
sah vor, dass der Ehemann wie die Ehefrau das Recht haben soll, seinen bisherigen
Familienamen dem Nachnamen der Frau voranzustellen, wenn letzterer von den
Brautleuten als Familienname gewählt wird. Der Ständerat schuf 2011 jedoch eine
Differenz, indem er beschloss, dass nach der Eheschliessung grundsätzlich beide
Ehegatten ihren Familienamen behalten können, wenn sie sich nicht für einen
gemeinsamen Familiennamen entscheiden. Trotz Widerstands vor allem aus den Reihen
der SVP wurde die Modifikation im Nationalrat angenommen. In der Schlussabstimmung
wurde das Bundesgesetz im Nationalrat mit 117 zu 72 Stimmen bei 6 Enthaltungen und
im Ständerat mit 32 zu 6 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2011
NADJA ACKERMANN

Mit der Überweisung eines Postulats Feri (sp, AG) beauftragte der Nationalrat den
Bundesrat mit der Ausarbeitung eines Berichts über die Situation der Sexarbeiterinnen
und -arbeiter in der Schweiz. Die dadurch erhaltene Übersicht über die Aufsicht,
Voraussetzungen und Bedingungen der Sexarbeitenden in den Kantonen soll den
optimalen Schutz der Sexarbeitenden und Freier ermöglichen. Die Frage nach den
Sicherheitskosten im Zusammenhang mit käuflichem Sex strich die grosse Kammer
aufgrund des zu hohen finanziellen Aufwands für die Erhebung aus der Liste der zu
prüfenden Punkte. Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats, das
gemeinsam mit den bereits überwiesenen Postulaten Streiff-Feller (evp, BE; Po. 12.4162)
und Caroni (fdp, AR; Po. 13.3332) beantwortet werden kann. 7

POSTULAT
DATUM: 21.03.2014
NADJA ACKERMANN

Im März legte eine vom EJPD eingesetzte Expertengruppe aus Vertreterinnen und
Vertretern von Frauenschutzorganisationen im Erotikbereich, der Sozialpartner, der
Kantone sowie der betroffenen Bundesstellen einen Bericht zur Verbesserung der
rechtlichen Rahmenbedingungen der im Erotikgewerbe tätigen Frauen vor. Bei den 26
vorgeschlagenen Massnahmen werden Instrumenten wie der Aufhebung der
Sittenwidrigkeit von Prostitutionsverträgen und der Abschaffung des Cabaret-
Tänzerinnen-Status der Vorzug gegenüber dem in anderen Ländern eingeführten
Prostitutionsverbot gegeben. 8

ANDERES
DATUM: 24.03.2014
NADJA ACKERMANN

Im Sommer 2016 schrieb der Nationalrat das Postulat Feri (sp, AG) ab, da der Bundesrat
das Anliegen des Vorstosses mit der Veröffentlichung seines Berichts zu Prostitution
und Menschenhandel im Juni 2015 erfüllt hatte. 9

POSTULAT
DATUM: 07.06.2016
ELIA HEER

Mit der 2012 eingereichten Standesinitiative „Prostitution ist nicht sittenwidrig“
forderte der Kanton Bern den Bund auf, Verträge zur Erbringung einer sexuellen
Handlung gegen Entgelt durch eine entsprechende Gesetzesbestimmung als
rechtsgültig zu erklären. Dadurch soll sowohl der Rechtsschutz der betroffenen
Personen gestärkt als auch ein Beitrag zur Bekämpfung des Menschenhandels geleistet
werden. Die Rechtskommissionen beider Räte hatten der Initiative 2013 Folge gegeben.
Im September 2015 verlängerte der Ständerat auf Antrag seiner Kommission die Frist für
die Ausarbeitung eines Erlassentwurfs bis zur Wintersession 2017. Die Kommission
wollte ihre Arbeit am Erlassentwurf nicht fortsetzen, bevor sie vom Bericht des
Bundesrates  über die Problematik von Prostitution und Menschenhandel zum Zweck
der sexuellen Ausbeutung (in Erfüllung diverser Postulate) Kenntnis haben werde.

Im Januar 2016 befasste sich die RK-SR erneut mit dem Berner Anliegen und beantragte
ihrem Rat, die Standesinitiative abzuschreiben. In der Argumentation stützte sie sich
auf einen Entscheid des Bezirksgerichts Horgen vom 9. Juli 2013, in welchem das
Gericht entschied, die Sittenwidrigkeit gemäss Artikel 20 OR könne bei der Forderung
einer Prostituierten gegenüber ihrem Freier heute nicht mehr bejaht werden. Die
Kommission sah darin die Bestätigung, dass das Anliegen der Standesinitiative in der
heutigen Rechtsprechung umgesetzt werde und eine gesetzliche Festschreibung
deshalb nicht notwendig sei. Ausserdem könnten durch die gesetzliche Normierung des

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.06.2016
KARIN FRICK
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Konstruktes „Prostitution“ neue Lücken und Rechtsunsicherheiten hinsichtlich der
Vertragsauslegung entstehen, womit der effektive Nutzen für die Prostituierten in Frage
gestellt würde. Der Ständerat und später auch der Nationalrat folgten dieser
Argumentation und schrieben die Standesinitiative ab. 10

Stimm- und Wahlrecht

Die Männer Appenzell-Innerrhodens lehnten an der Landsgemeinde vom 29. April die
von Regierung und Parlament empfohlene Einführung des kantonalen Frauenstimm-
und wahlrechts nach 1973 und 1982 zum dritten Mal deutlich ab. Als Reaktion darauf
erhoben Appenzeller Bürgerinnen und Bürger beim Bundesgericht staatsrechtliche
Beschwerde. Im weitern reichten sie eine Volksinitiative für die politische
Gleichberechtigung ein; die Regierung kündigte im Herbst an, dass sie das Begehren
mit einer zustimmenden Empfehlung an der Landsgemeinde vom nächsten Frühjahr zur
Abstimmung bringen werde. 11

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.04.1990
HANS HIRTER

Das Bundesgericht befasste sich am 27. November mit den Beschwerden und kam
einstimmig zum Entscheid, dass der Kanton Appenzell-Innerrhoden den Frauen ab
sofort das vollumfängliche aktive und passive Stimm- und Wahlrecht zugestehen
muss. Das Richterkollegium begründete sein Urteil mit dem Gleichberechtigungsartikel
der Bundesverfassung (Art. 4.2 BV). Dieser sei direkt anwendbar und den Bestimmungen
von Art. 74.4 BV über die kantonale Regelung des Wahlrechts übergeordnet. 12

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 27.11.1990
HANS HIRTER

Der negative Entscheid der Landsgemeinde führte auch zu parlamentarischen
Vorstössen auf Bundesebene. Mit Motionen forderten die Fraktionen der CVP und der
GP sowie die Freisinnige Nabholz (ZH) Verfassungsänderungen, welche die politische
Gleichberechtigung auch für die Kantone zwingend vorschreiben. Der Bundesrat
beantragte anfangs Oktober, die Motionen bloss in Postulatsform zu überweisen, da
nach dem Bundesgerichtsurteil über die erwähnten staatsrechtlichen Beschwerden auf
eine aufwendige Verfassungsänderung eventuell verzichtet werden könne. Falls das
Urteil negativ ausfalle und auch die Landsgemeinde die Einführung des kantonalen
Frauenstimmrechts 1991 nochmals ablehne, werde er unverzüglich die geforderte
Verfassungsrevision einleiten. 13

MOTION
DATUM: 14.12.1990
HANS HIRTER

Grundrechte

Auch der Nationalrat setzte sich für die Bekämpfung des Menschenhandels ein und
überwies ein Postulat Streiff-Feller (evp, BE) diskussionslos. Der 2012 eingereichte
Vorstoss forderte zwar vom Bundesrat vorerst nur einen Bericht zur Bekämpfung des
Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung. Hinter dem Postulat versteckt
sich jedoch das Anliegen Streiff-Fellers, auch in der Schweiz ein Prostitutionsverbot
einzuführen. Das bislang kaum beachtete Postulat erhielt durch den
Rotlichtmilieuskandal in der Zürcher Stadtpolizei politische Brisanz und entfachte eine
lebhafte Diskussion über das Verbot des käuflichen Sex. 14

POSTULAT
DATUM: 22.03.2013
NADJA ACKERMANN

Einen anderen Weg wollte ein Postulat Caroni (fdp, AR) vorbereiten. Der Vorstoss
verlangte vom Bundesrat einen Bericht über die Verbesserungsmöglichkeiten der
rechtlichen Stellung von Sexarbeitenden. Da repressive Massnahmen wie das
Prostitutionsverbot die Sexarbeitenden in die Illegalität drängten und dadurch ihre
Gefährdung erhöhten, müssten andere Mittel gefunden werden. Ein wirksameres
Instrument zur Bekämpfung des Menschenhandels wurde in der Aufhebung der
Sittenwidrigkeit und dem daraus resultierenden Anspruch auf den vereinbarten
Freierlohn sowie dem Recht auf einen Arbeitsvertrag gesehen. Der Nationalrat überwies
das Postulat ohne Diskussion an den Bundesrat. 15

POSTULAT
DATUM: 27.09.2013
NADJA ACKERMANN
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In der Frühjahrssession 2014 nahm der Nationalrat ein Postulat Fehr (sp, ZH)
diskussionslos an und beauftragte damit den Bundesrat, eine Länderstudie zu
Prostitution und Sexarbeit zu erstellen. Die Studie soll einerseits darlegen, wie die
untersuchten Länder, darunter Schweden, Ausbeutung und Menschenhandel in der
Prostitution und Sexarbeit bekämpfen und andererseits konkrete Massnahmen für die
Schweiz vorschlagen. Der Bundesrat will das Postulat Fehr in einem Bericht zusammen
mit den thematisch ähnlichen Postulaten Streiff-Feller (evp, BE; Po. 12.4162) und Caroni
(fdp, AR; Po. 13.3332) erfüllen. 16

POSTULAT
DATUM: 21.03.2014
NADJA ACKERMANN

Im Juni 2015 veröffentlichte der Bundesrat einen umfassenden Bericht zu Prostitution
und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Er erfüllte damit die
Postulate Streiff-Feller (evp, BE; Po. 12.4162), Caroni (fdp, AR; Po. 13.3332), Feri (sp, AG;
Po. 13.4033) und Fehr (sp, ZH; Po. 13.4045), welche allesamt vom Bundesrat einen
Bericht im Bereich der Sexarbeit gefordert hatten. Der Nationalrat schrieb die
Postulate daraufhin im Sommer 2016 ab. 
Der Bundesrat sprach sich im Bericht deutlich gegen ein Verbot der Prostitution aus, da
dies die Prostituierten in den Untergrund verdränge, was für sie mit erhöhten Risiken
verbunden sei. Der Vergleich mit anderen Ländern, insbesondere mit Schweden, zeige
zudem, dass die Bekämpfung des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen
Ausbeutung auch mit einem Prostitutionsverbot schwierig bleibe. Es bestehe aber in
der Schweiz durchaus Handlungsbedarf. Sehr viele der sich prostituierenden Frauen
zeigten physische oder psychische Krankheitssymptome und das Ausbeutungsrisiko sei
real. Ausserdem sei die Faktenlage zur sexuellen Ausbeutung in der Prostitution
bescheiden und die in dem Bereich zuständigen Kantone verzichteten aufgrund
mangelnder Ressourcen und tiefer Priorisierung weitgehend auf langfristige
Strukturermittlungen zur Aufdeckung von Menschenhandel. Um die bestehenden
Probleme anzugehen und eine Diskussionsgrundlage für das Parlament zu liefern, listete
der Bundesrat am Ende des Berichts 57 mögliche Massnahmen zum Schutz von
Prostituierten auf, wovon jedoch lediglich 14 auf Bundesebene durchführbar sind. 17

BERICHT
DATUM: 05.06.2015
ELIA HEER

Im Sommer 2016 schrieb der Nationalrat das Postulat Streiff-Feller (evp, BE) ab, da der
Bundesrat das Anliegen des Vorstosses mit der Veröffentlichung seines Berichts zu
Prostitution und Menschenhandel im Juni 2015 erfüllt hatte. 18

POSTULAT
DATUM: 07.06.2016
ELIA HEER

Im Sommer 2016 schrieb der Nationalrat das Postulat Caroni (fdp, AR) ab, da der
Bundesrat das Anliegen des Vorstosses mit der Veröffentlichung seines Berichts zu
Prostitution und Menschenhandel im Juni 2015 erfüllt hatte. 19

POSTULAT
DATUM: 07.06.2016
ELIA HEER

Das Postulat Fehr (sp, ZH) für eine Länderstudie zum Thema Prostitution und Sexarbeit
wurde im Sommer 2016 durch den Nationalrat abgeschrieben. Der Bundesrat hatte das
Anliegen des Postulats mit dem Bericht «Prostitution und Menschenhandel zum Zweck
der sexuellen Ausbeutung» bereits im Sommer 2015 erfüllt. 20

POSTULAT
DATUM: 07.06.2016
CATALINA SCHMID

Der Ständerat überwies in der Wintersession 2019 ein Postulat von Andrea Caroni (fdp,
AR), das vom Bundesrat einen Bericht zur rechtlichen Ungleichbehandlung von Frauen
und Männern im Bundesrecht forderte. Laut dem Postulanten müssten bestehende,
direkte Ungleichbehandlungen von Männern und Frauen im Bundesrecht sowie auch die
Auswirkungen davon vertieft untersucht werden. Caroni hatte bereits im Juni 2019 eine
Interpellation (Ip. 19.3548) mit derselben Frage eingereicht. Als Antwort darauf hatte
sich der Bundesrat bereit erklärt, ein Gutachten zur Thematik zu erstellen. Mit seinem
Postulat wollte Caroni dieses Gutachten in einem Bericht verbindlich festhalten. Der
Bundesrat erachtete die Annahme des Postulats aufgrund der bereits laufenden
Arbeiten zum Gutachten als nicht notwendig, verzichtete letztlich aber auf eine
Abstimmung im Rat. Weil kein Gegenantrag vorlag, wurde das Postulat stillschweigend
angenommen. 21

ANDERES
DATUM: 12.12.2019
LENA BALTISSER
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Öffentliche Ordnung

Die grösste politische Demonstration fand 1991 am Frauenstreiktag vom 14. Juni statt.
Mehrere zehntausend Frauen gingen an diesem Tag in vielen Orten der Schweiz auf die
Strasse; am besten besucht war die Kundgebung in Zürich mit rund 10'000
Demonstrantinnen. Die grösste Kundgebung an einem Ort war allerdings die nationale
Demonstration gegen den Golfkrieg vom 26. Januar in Bern mit 15'000 Teilnehmenden.
Der Golfkrieg war denn auch dominierendes Thema bei den insgesamt 29 (inkl. sechs
Kundgebungen zum Frauenstreik, 1990: 26) von uns verzeichneten Demonstrationen mit
1'000 und mehr Beteiligten: zehn Grosskundgebungen – davon eine aus Protest gegen
die Bombardierung Israels durch den Irak – fanden aus diesem Anlass statt.
Zweithäufigstes Thema war der Bürgerkrieg in Jugoslawien: viermal waren es Kroaten, je
einmal Albaner aus Kosovo bzw. Serben, welche für ihre Sache Grosskundgebungen
durchführten. Zweimal in Bern und je einmal in Zürich und Freiburg versammelten sich
mehr als tausend Staatsangestellte, um gegen Verschlechterungen der
Arbeitsbedingungen, insbesondere die Nichtgewährung des vollen Teuerungsausgleichs
zu protestieren. Rund zwei Drittel dieser grossen Kundgebungen wurden in den Städten
Bern und Zürich durchgeführt (je neun).

In dieser Zusammenstellung sind die Kundgebungen der Gewerkschaften zum 1. Mai,
welche in den Grossstädten jeweils einige Tausend Beteiligte aufweisen, und die
traditionellen Ostermärsche der Pazifisten im schweizerisch/deutschen Grenzgebiet
nicht erfasst. Demonstrationen mit 1'000 und mehr Teilnehmenden, unterteilt nach
Ort, Datum (Zeitung), Anzahl Teilnehmende und Thema:

Bern: 15.1. (3'000 / Golfkrieg), 16.1. (2'500 / Golf), 28.1. (15'000 / Golf), 29.4. (1'000 /
Kurden im Irak), 27.5. (2'000 / Kroaten), 30.9. (1'500 / Serben), 12.9. (1'000 /
Staatsangestellte), 1.11. (6'000 / Staatsangestellte);
Zürich: 18.1. (1'000/ Golf), 21.1. (2'000 / Golf), 28.1. (2'000 / Kroaten), 4.2. (1'500 / Golf,
Israel), 1.7. (2'500 / Kroaten und Slowenen), 9.12. (1'000/ Kroaten), 12.12. (1'500 /
Staatsangestellte), 23.12. (1'500 / gegen Rassismus);
Genf: 14.1. (6'000 / Golf), 21.1. (5'000 / Golf), 7.10. (2'000 / Kosovo-Albaner);
Basel: 18.1. (1'500 / Golf), 21.1. (6'000 / Golf);
Freiburg: 22.11. (2'000 / Staatsangestellte);
Lausanne: 16.1. (1'500 / Golf).

Aktionen zum Frauenstreiktag fanden an unzähligen Orten statt. Eigentliche
Demonstrationen mit mehr als 1'000 Teilnehmerinnen wurden gemeldet aus: Zürich
(10'000), Genf (6'000), Aargau (4'000), Basel (3'000), Winterthur (2'000) und Bern
(1'500). 22

ANDERES
DATUM: 23.12.1991
HANS HIRTER

Im Jahr 2010 fanden 14 Grossdemonstrationen mit 1000 und mehr Beteiligten statt. An
zwei Kundgebungen nahmen mehr als 5000 Personen teil. Im März demonstrierten rund
6000 Personen auf dem Bundesplatz für die Gleichstellung der Geschlechter und im
April unterstützten rund 5000 Personen die Solidaritätskundgebung für Tibet in Zürich.
In Bern fanden acht Grossdemonstrationen statt, in Genf und Zürich je zwei, in Freiburg
und in Gösgen je eine. Im Gegensatz zum Vorjahr, als bei 25 Grossdemonstrationen
mehrheitlich aussenpolitische Fragen bewegt hatten, standen 2010 vermehrt
spezifische Interessen einzelner Gruppen im Vordergrund: neben Gleichstellungsfragen
waren etwa Proteste von Wirten gegen die Mehrwertsteuer, von Lehrern für bessere
Arbeitsbedingungen, von Postangestellten gegen Poststellenabbau und Rationalisierung,
von Jugendlichen für Genfer Konzertlokale oder von Velofahrern gegen den
Autoverkehr Gründe für die Protestaktionen. Darüber hinaus bewegten
Solidaritätskundgebungen für verfolgte Christen und für Ausländer, darunter die
Protestdemonstration gegen die Annahme der Ausschaffungsinitiative. In Gösgen
demonstrierten rund 4000 Personen gegen das AKW und in Bern nahmen etwa 1000
Linksautonome am antifaschistischen Abendspaziergang teil. 23

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2010
MARC BÜHLMANN
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Kriminalität

Durch eine Teilrevision des Obligationenrechts (OR) wollte der Bundesrat regeln, unter
welchen Umständen eine Meldung von Arbeitnehmern auf Unregelmässigkeiten am
Arbeitsplatz, sogenanntes Whistleblowing, rechtmässig ist. Der vorgelegte
Gesetzesentwurf räumte der internen Behandlung einer solchen Meldung Priorität ein.
Nur unter den Umständen, dass die Meldung eine Straftat oder einen Verstoss gegen
das öffentliche Recht beträfe und nicht oder nicht genügend beachtet würde, wäre der
Gang an eine Behörde zulässig. Eine Ausnahme besteht, wenn der Arbeitnehmer
aufgrund der Erfahrung in früheren Fällen davon ausgehen muss, dass der Arbeitgeber
nicht ausreichend auf die Meldung eingehen wird. Eine direkte Meldung an die
Öffentlichkeit ist jedoch in keinem Fall gestattet. Da die Vorschläge betreffend den
Ausbau des Kündigungsschutzes in der Vernehmlassung kontrovers diskutiert worden
waren, will der Bundesrat diese Frage erst noch ausklammern und die Ergebnisse einer
laufenden Studie abwarten. Wenn der Kündigungsschutz ausgedehnt werden solle, so
solle dies gesamthaft und nicht nur im Falle des Whistleblowing geschehen. So bleibt
eine im Anschluss an eine rechtmässige Meldung ausgesprochene Kündigung zwar
weiterhin missbräuchlich, aber gültig. 24
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